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Prolog
RA Dr. Reinhard Siegert

Ethik in der Lieferkette? Vom Zweck und seinen Mitteln

Die Wirtschaftskritik der Feuilletons beruft sich gerne auf den
Soziologen Niklaus Luhmann: „Es gibt Wirtschaft, es gibt Ethik –
aber es gibt keine Wirtschaftsethik.“ Einen diametral entgegen-
gesetzten Ansatz verfolgt, jedenfalls perspektivisch, die breite Al-
lianz renommierter Organisationen, die sich in der „Initiative Lie-
ferkettengesetz“ zusammengefunden haben – von Umweltverbän-
den über Gewerkschaften bis hin zu kirchlichen Wohlfahrtsver-
bänden – auf ihrer Homepage (www.lieferkettengesetz.de): „Wir
treten ein für eine Welt, in der Unternehmen Menschenrechte ach-
ten und Umweltzerstörung vermeiden – auch im Ausland“.

In der Tat: Wenn Textilien unter Missachtung des Verbots von
Kinderarbeit gefertigt werden, wenn in Bergwerken unter men-
schenunwürdigen Bedingungen Rohstoffe abgebaut werden, kann
dies niemanden kalt lassen. „Große Mehrheit der Bundesbürger für
Lieferkettengesetz“, titelte daher auch die Wochenzeitung „Die
Zeit“ in ihrer Ausgabe vom 15.9. vergangenen Jahres und berief
sich auf eine Umfrage von Infratest dimap, in der sich 75 % der
Befragten für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen hatten. Am
13.1.2021 veröffentlichten 70 Ökonominnen und Ökonomen einen
Aufruf, in dem sie sich für eine „gesetzliche Regelung menschen-
rechtlicher und ökologischer Sorgfaltspflichten in der Lieferkette“
aussprachen: „Ein viel zu geringer Anteil der Wertschöpfung“ ver-
bleibe in den produzierenden Ländern des globalen Südens, wo-
durch die dortigen Entwicklungschancen eingeschränkt würden.

Eigentlich, so würde man meinen, müsste eine große Zahl von
Wirtschaftsverbänden diesen machtvollen Chor mit voller Stimme
unterstützen. Längst sind die Grundsätze ethischer Unternehmens-
führung in der Compliancelandschaft angekommen. Warum also
schließt sich die Wirtschaft der Initiative nicht an? Wenn es nicht
die Ziele sind, liegt es vielleicht an der Umsetzung?

Die rechtspolitische Idee ist ambitioniert: Dem Hersteller einer
Ware soll die Verantwortung nicht nur für sein Produkt auferlegt
werden, sondern entlang der Lieferkette auch für alle Erzeugnisse,
die er für seine Produktion verwendet hat. Vertreten wird der sog.
„Due Diligence“ Ansatz: Der Produzent möge sorgfältig unter-
suchen, ob auf allen Stufen der Wertschöpfungskette soziale und
ökologische Mindeststandards eingehalten wurden. Verstößt er
gegen seine Verpflichtung, erkennt er also etwa nicht, dass in
einem von abertausenden Zulieferteilen weit entfernt irgendwo in
der Lieferkette soziale oder ökologische Standards – welche auch
immer dies sein mögen – nicht eingehalten wurden, soll ihm die
zivilrechtliche Haftung gegenüber den Geschädigten vor Gerichten
in Deutschland obliegen.

Zwei grundlegende Einwände gegen die Konzeption sind anzufüh-
ren:

Zum ersten: Wertschöpfungsketten sind komplex und global. Ethi-
sche und ökologische Standards sind zwar oft ebenso komplex, aber
bei Weitem nicht überall gleich. Wer definiert, welche Produktions-
bedingungen noch akzeptabel sind, wer zertifiziert, wer beschei-
nigt, wer prüft? Ist es nicht Aufgabe der Politik, für weltweit ein-
heitliche Mindeststandards zu sorgen? Kann es volkswirtschaftlich

effizient sein, wenn jedes Unternehmen diese Aufgabe über den
eigenen Verantwortungsbereich hinaus durchzuführen hat?
Zum zweiten: Wertschöpfungsketten sind in hohem Maß wettbe-
werblich relevant. Die Idee eines deutschen Lieferkettengesetzes
trägt der Zielsetzung des Europäischen Binnenmarkt, Handels-
hemmnisse so weit wie möglich abzubauen, nicht hinreichend
Rechnung. Nicht ohne Grund ist das Thema „sustainable corporate
governance“ auf europäischer Ebene angelangt. Am 27.1.2021 ver-
abschiedete der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments bei
nur einer Gegenstimme einen Initiativbericht zu Anforderungen
an ein neues EU-Gesetz über Sorgfaltspflichten für Lieferketten.
Eine entsprechende Nachweispflicht soll für alle Unternehmen
gelten, „die Zugang zum EU-Binnenmarkt haben wollen, auch
solche, die außerhalb der EU ansässig sind“.
Die vorstehende Formulierung zeigt: Regulierung für die Liefer-
kette heißt Regulierung der globalen Wirtschaftsbeziehungen. Die
Befürworter des Lieferkettengesetzes fordern explizit „eine regu-
lierte nachhaltige Globalisierung“. Der Gesetzgeber mag sich für
eine derartige Regulierung entscheiden. Kann es aber ein taug-
liches Mittel sein, diese Regulierung den Unternehmen als Selbst-
Regulierung über die ganze Lieferkette hinweg aufzubürden? Un-
ternehmerische Verantwortung hört nicht am eigenen Werkstor
auf. Umgekehrt kann sie nicht die gesamte Lieferkette umspannen.
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss auch für Anforderun-
gen an unternehmerisches Handeln gelten. Er wird bei sorgfältiger
Abwägung zu praktikablen Regelungen führen.
Der Kompromiss, auf den sich die Bundesregierung am 12.2. für
die nationale Regelung verständigt hat, sieht vor, die unternehme-
rische Haftung auf das erste Glied der Lieferkette zu begrenzen.
In der rechtspolitischen Diskussion werden – etwa in einem Bericht
des Portals www.tagesschau.de vom 30.9.2020 mit der Überschrift
„Abholzung für Autoleder“ – auch Fälle aus der Automobil- bzw.
der Kfz-Zulieferindustrie thematisiert. Gerade für die europäische
Automobilindustrie und mit ihren komplexen Lieferbeziehungen
wird ein europäisches Lieferkettengesetz unschwer zum Prüfstein
der globalen Wettbewerbsfähigkeit werden. Die RAW wird der
Thematik in einem der kommenden Hefte einen ausführlichen Bei-
trag widmen. Darin werden Birgit Schreier und Christoph Schork
über den aktuellen Stand der gesetzgeberischen Aktivitäten für ein
Lieferkettengesetz berichten, Chancen und Risiken dieser Entwick-
lung aufzeigen und einen Ausblick geben, wie die Automobilin-
dustrie hierauf reagieren könnte.
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